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Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger als Ausgleich für 
Datenschutzverstöße und die Ermöglichung der unbefugten 

Erlangung persönlicher Daten einen immateriellen 

Schadensersatz in Höhe von 1000,00 EUR nebst Zinsen in 
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz seit dem 18.07.2023 zu zahlen. 

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem 
Kläger alle materiellen künftigen Schäden zu ersetzen, die 
dem Kläger durch den unbefugten Zugriff Dritter auf das 
Datenarchiv der Beklagten entstanden sind und/oder noch 
entstehen werden.

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden 
Fall, der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden 
Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise an

ihrem gesetzlichen Vertreter zu vollstreckender 

Ordnungshaft, oder einer an ihrem Vertreter zu 
vollstreckender Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im 
Wiederholungsfall bis zu 2 Jahren, zu unterlassen, 
personenbezogene Daten des Klägers Dritten zugänglich zu 
machen, ohne die nach dem Stand der Technik möglichen 
Sicherheitsmaßnahmen vorzunehmen. 

Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von den 
außergerichtlich entstandenen Kosten für die anwaltliche 
Rechtsverfolgung in Höhe von 887,03 EUR freizustellen. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 




